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2. Am 11. Februar 2025 hat die Verteidigerin für den Beschuldigten an
getragen aufAnweisung der.JVA; die meldegesetzlich vorgeschriebene Anmel

dung des Bescnuldigten unve.rzugli.Gft-- die Teilnahme an der am 23. Februar

2025 stattfindenden Wahl zum Deutschen Bundestag ermöglichend - nachzu

holen und auf Anweisung der JVA, die amtlichen Wahlunterlayen des Beschul
digten derart zeitnah zu beschaffen und diesem auszuhändigen,-dass eine;Teil
nahmen der Wahl zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 möglich

ist und Ausführung, des Beschuldigten zum Zwecke der Stirr mabgabe Im zu

ständigen Wah lokal werden. Sie hat ihre Anträge damit begründet, dass dem
Beschuldigten am 18: Februar von der JVA mitgeteilt worden sei, er werde keine

Wahlunterlagen

det worden. Es

Hilfsweise sei d

den, das könne

erhalten, weil er an seinem letzten Meldewohnsicht, abgemel-

bestehe die Pflicht der JVA, den Beschuldig eh anzumelden.

e.JVA anzuweisen und entsprechend zu genehmigen, dass der

Beschuldigte arh 23. Februar 2025 in das für seinen derzeitigen Wohnort"zu*

standige Wahllqkaj zum.Zweck der Stimmabgabe ausgeführt wird.

3. In telefonischer Anhörung hat dieÄnstaltsleiterin der JVA am 19. Feb

ruar 2025 mitgeteilt, der Beschuldigte habe angegeben, in Düsseldorf gemeldet

zusein, dort.h.a&e manWahlu.nterlagen angefordert, aber keink Reaktion erhal

ten. Es habe sich ispäter herausgestellt, dass der Beschuldigte dort als nach

unbekannt verzagen abgemeldetworden sei. Nach § 27 Abs. 4 BMG und den
Regeln.des Säehsischen Strafvojlzugsgesetzes habe bei zunächst vollzogener

Untersuchungshaft keinesofortige Meldepflicht bestanden (Voraussetzung: drei

Monate Vollzug); mittlerweile sei aber eine Anmeldung erfolgt, [entweder am 18.
oder am 19. Februar. Die. Wahlbehörde habe mitgeteilt, es können keine Wahl

unterlagen zur Verfügung gestellt werden,, weil die 21-Tage-fjrist zur Meldung
nicht eingehalten sei. Der Beschuldigte verlange, in Berlin angemeldet zu wer

die JVA aber nicht: Es sei versucht worden zu eruieren, wo der

Beschuld igte.gemeldet gewesen sein könnte,, aber erfolglos. Nach derzeitigem
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Stand stelle ihm Dresden keine Wahlunterlagen zur Verfüg
lange genug dcjrt gemeldet war, eine andere Meldeädresse i

auch vom Beschuldigten nicht angegeben werde ,den und könne.

l ng, weil er nicht

ei nicht aufzufin-

4. Der Generalbundesanwalt hat keine Stellungnähme

Verteidigung M -i über die Stellungnahme der JVA informierjt
Erklärung abgegeben.

abgegeben. Die

- keine weitere

1. Über die Antragsteile, die auf die. Anweisung der

und zur Beschaffung von Wahlunterlagen gerichtet sind, wu :

vom heutigen Tag (1 BGS 380/2.5) gesondertentschieden.

a zur Anmeldung

mit Beschluss

JVA

2.. Die

mögliche Stimmabgab

Scheidung nicht

Ausführung warzu genehmigen. Falls dieVpraussetzungen für eine

e.vorliegen oder geschaffen werden (wc

verhält), steht einer Ausführung nichtsentgeg

zu sich diese Ent

en.

a) Soweit beantragt worden ist, die Ausführung des Beschuldigten zur
Stimmabgäbe fürdie Wahl des Deutschen Bundestages am 2l Februar 2025 zu

genehmigen, ist der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs zuständig; Denn
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dies betrifft eine - auch für die Untersuchungshaft als Überhaft maßgebliche -

Frage des Haftatatuts (vgl. § 119 Abs. 6 StPO).

Dem Antrag war stattzugeben. Für den Fall, dass der

Stimme nach den wahlrechtlichen Vorschriften abgeben kann,

genehmigungsfähig.

EJeschuldigte seine

ist die Ausführung

b) Zu den vorgelagerten Fragen der Beschaffung und Aushändigung von

Wahlunterlager verhält sich die gegenständliche Entscheidung nicht. Denn über

diese Fragen hat der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs nicht zu befin-

den (vgl. Besch

Ve/-/-,
G'<%:

/\fti<*\Alrl(ty*lß't

uss vom heutigen Tage 1 BGs 380/25).

m:

Dr. Dietsch

Richterin am Bundesgerichtshof

Justi^rnauptseKretarin^
als Urkundsbeamtin desr Geschäftsstelle
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des Bundesge ichtshofs

Oii JM ü*£st(jt^ hat die Av$(t'hn^$
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